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1. Rechtsgrundlagen, Aufstellungsbeschluss, Geltungsbereich 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen in 
der jeweils zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung: 

BauGB  Baugesetzbuch 
BauNVO  Baunutzungsverordnung 
BayBO  Bayerische Bauordnung 
BayBodSchG  Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Bunden-

Bodenschutzgesetzes 
BayDSchG  Bayerisches Denkmalschutzgesetz 
BayLplG  Bayerisches Landesplanungsgesetz 
BayNatSchG  Bayerisches Naturschutzgesetz 
BayWG  Bayerisches Wassergesetz 
BIMSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 
GaStellV  Garagen- und Stellplatzverordnung 
NWFreiV  Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung 
PlanZV  Planzeichenverordnung 
ROV  Raumordnungsverordnung 
TRENGW  Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
TrinkWV  Trinkwasserverordnung 
WHG  Wasserhaushaltsgesetz 

 
Alle Gesetze, Verordnungen, Regelungen, Satzungen etc., auf die innerhalb dieser Planung 
verwiesen wird, können über die Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Sulzbach-
Rosenberg eingesehen werden. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg hat am ………….. 
aufgrund §2 Abs. 1 Baugesetzbuch in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans „An der alten Eiche“ beschlossen 
(siehe Verfahrensvermerke im Planteil). 

Die Fläche wird als allgemeines Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVO ausgewiesen. 

Im geltenden Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das Gebiet als Mischgebiet MI 
dargestellt. Die geplanten Festsetzungen weichen damit von den aktuellen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans ab. Aufgrund der Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
nach §13 a Bebauungspläne der Innenentwicklung (BauGB) kann der Bebauungsplan 
dennoch aufgestellt werden, da die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der 
Berichtigung anzupassen. 



Bebauungs- und Grünordnungsplan „An der alten Eiche“, Gemeinde Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg 

Entwurf vom 26.04.2022                                              Seite 7 von 25 

1.3 Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des qualifizierten Bauleitplanes umfasst folgende 
Flurnummern: 

Flurnummer Gemarkung 

77 / 80 (Teilfläche) Neukirchen 

 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird wie folgt umgrenzt: 

o im Norden: durch den die Kreisstraße „Hauptstraße“ begleitenden Gehweg, 
Flurnummer 113/9 mit 45/2 Gemarkung Neukirchen 

o im Süden: durch die öffentliche Grünfläche entlang des Wildgrabens, Flurnummer 
426/8, Gemarkung Neukirchen 

o im Osten: durch das Flurstück 78/2, Gemarkung Neukirchen 
o im Westen: durch das Flurstück 81, Gemarkung Neukirchen 

 
Er hat eine Gesamtfläche von ca. 3,3 ha. In diesem Geltungsbereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Topographische Karte (Bay. Staatsministerium d. Finanzen u.f. Heimat, 2021) 

Das Gelände im Geltungsbereich befindet sich auf einer Höhenlage von ca. 438,50 m ü. 
NN und fällt von Nord nach Süd auf 437,00 m ü NN.  
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2. Erfordernis der Planaufstellung und Beschreibung der 
städtebaulichen Ausgangssituation 

2.1 Ziele des Bauleitplans 

Ziel der Bauleitplanung ist die Nachverdichtung im innerörtlichen Bereich von Neukirchen.  

Hierbei liegt das Augenmerk auf der Durchmischung von unterschiedlichen Wohnformen 
und Wohnungsgrößen mit der Möglichkeit der Ansiedlung von Dienstleistern.  

Dadurch wird zum einen der dringend benötigte Wohnraum in Neukirchen bedient und 
zugleich eine langfristige Belebung des Ortskerns erreicht.  

Durch die Aufstellung als vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind die vorgesehenen 
Nutzungen in den einzelnen Baufeldern klar definiert und die Erreichung des 
städtebaulichen Ziels ist dadurch gewährleistet. 

2.2 Alternativenprüfung 

Als Alternative zur Ausweisung des Bebauungsplanes in der vorliegenden Fassung wurden 
verschiedene Varianten geprüft: 

1. Keine Neuausweisung und Belassen der Fläche im jetzigen Zustand (Nullvariante): 
Die Fläche besteht seit Abbruch des ehemals vorhandenen Gebäudes als 
untergenutzte Brachfläche im Ortskern. Mittlerweile hat sich eine Nutzung als 
Parkplatz für diesen Bereich herauskristallisiert.  
Mit Umsetzung der vorgesehenen Bauleitplanung entfällt diese Interimslösung und 
der Parkdruck entlang der Kreisstraße wird sich erhöhen. Der Baumbestand im 
südlichen Bereich der Fläche könnte erhalten werden.  
Jedoch widerspricht diese Nutzung der städtebaulichen Zielsetzung eines belebten 
Ortskerns. Der Bereich unmittelbar im Ortskern ist unter Wert genutzt. Der Bedarf 
an Miet- und Eigentumswohnungen kann weiterhin nicht gedeckt werden. Für 
Dienstleister bestehen keine Ansiedlungsmöglichkeiten im Ortskern. 

2. Überprüfung alternativer Erschließungsmodelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: geprüfte Erschließungsvarianten 
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Aus wirtschaftlichen sowie städtebaulichen Gesichtspunkten wurde die Entscheidung für 
die nun vorliegende Bebauungsvariante getroffen.  

2.3 Bedarfsnachweis 

Für den innerörtlichen Bereich von Neukirchen wurde im Rahmen der Dorferneuerung 
Neukirchen 2021 eine Flächenmanagement-Datenbank eingerichtet und ein Vitalitätscheck 
erstellt. Auf diese Daten kann zurückgegriffen werden.  

Demographische Entwicklung: 

Mit Stand vom 22.12.2020 wohnten in der Gemeinde Neukirchen insgesamt 1.578 
Personen (Hauptwohnsitz). Die Einwohnerzahl im Gemeindebereich ist in den letzten 10 
Jahre kontinuierlich gesunken  

 

Abbildung 3: Einwohnerzahlen Ort Neukirchen 1995-2020 

 

Die Entwicklung spiegelt damit ziemlich genau die vorhergesagte Entwicklung lt. 
Demographiespiegel Bayern wider. 

Entsprechend der weiteren Prognose bis 2033 ist mit einem Rückgang gegenüber 2019 um 
2,6 Prozent auszugehen.  

Altersstruktur: 

Die Bevölkerungsveränderung lt. Demographiespiegel wird sich bei den unterschiedlichen 
Altersgruppen im Betrachtungszeitraum 2021-2026 wie folgt verteilen: 

Insgesamt: -2,6 %

Unter 18-jährige: 7,4 %

18- bis unter 40-jährige: -14,3 %

40- bis unter 65-jährige: -23,2 %

65-jährige oder Ältere: 34,5% 

Der größte Zuwachs wird dementsprechend in der älteren Personengruppe erwartet, 
zudem wird die Zahl der Kinder und Jugendlichen steigen. 

 HW*    

bis 18 

Ges. bis 

18 

HW*    

18-65 

Ges.  

18-65 

HW*     

ab 65 

Ges     

ab 65 

HW* gesamt  

EW**  gesamt 

22.12.2020 215 216 915 998 355 364 1485 1578 

31.12.2015 230 231 964 1048 381 388 1575 1667 

31.12.2010 277 279 961 1057 364 374 1602 1710 

31.12.2005 320 326 1020 1120 368 374 1708 1820 

31.12.2000 346 355 1127 1220 320 329 1793 1904 

31.12.1995 342 347 1098 1184 306 312 1746 1843 
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Innenentwicklungspotenziale: 

Im Rahmen des Flächenmanagements wurde durch die Erhebung folgende 
Innenentwicklungspotenziale identifiziert: 

Potenzialtyp Anzahl Größe in m² 

Geringfügig bebautes 
Grundstück 

7 7.400 

Baulücke klassisch 5 11.200 

Hofstelle mit Restnutzung 1 105 

Wohngebäude 
leerstehend 

8 11.100 

Gesamtergebnis 21 29.800 

Abbildung 4: Innenentwicklungspotenzial 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans deckt eine innerörtliche Brachfläche nach 
Gebäudeabbruch ab und nutzt damit die Potenziale der Innenentwicklung.  

Bedarfsermittlung: 

Der Gemeinde Neukirchen liegen zahlreiche Anfragen sowohl nach Baugrundstücken als 
auch nach Miet- und Eigentumswohnungen vor, die derzeit nicht bedient werden können. 
Dies spricht für den tatsächlich vorhandenen großen Baudruck. Durch die prognostizierte 
Bevölkerungsentwicklung spiegelt sich auch ein veränderter Bedarf an Wohnraum wieder, 
der über den aktuell vorhandenen Bestand, hauptsächlich Einfamilienhäuser, nicht gedeckt 
werden kann. 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungs- und Grünordnungsplan „An der alten 
Eiche“ sieht die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets in der unmittelbaren Ortsmitte 
von Neukirchen vor und bietet sowohl für Geschosswohnungsbau als auch für verdichtete 
Bebauung mit Einfamilienhäusern/Doppelhäusern Raum. Darüber hinaus ist im nördlichen 
Bereich auch Fläche für die Ansiedlung von Dienstleistern vorgesehen und dient damit der 
Optimierung der Nahversorgung des Quartiers sowie der Belebung des Ortszentrums. 

Die Ausweisung des Bebauungsplans „An der alten Eiche“ ist damit nachvollziehbar. 
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3. Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben 

3.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen  

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

Entsprechend der Strukturkarte befindet sich der Geltungsbereich im allgemeinen 
ländlichen Raum (Bay. Staatsministerium f Wirtschaft, Landesentwick, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem LEP, Anhang 2, Strukturkarte 

 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP soll die Zersiedelung der 
Landschaft verhindert werden (vgl. LEP 3.3 G). Neubauflächen sollen nach dem LEP-Ziel 
3.3 möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. Des 
Weiteren sind im Sinne des Flächensparens die vorhandenen Potenziale vorrangig zu 
nutzen (vgl. LEP 3.2 Z) und die Ausweisung von neuen Bauflächen soll an einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung ausgerichtet werden (vgl. LEP 3.2G). 

Diese Vorgaben werden mit der vorliegenden Planung umgesetzt. Mit der Aufstellung des 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes werden unter anderem die folgenden Ziele 
übergeordneter Planungen umgesetzt: 

„(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten …“ „(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine 
bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder 
erhalten werden“ (LEP vom 01.09.2013 – 1.1.1 – S. 8) 
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„Natürliche Ressourcen wie Bodenschätze, Wasser, Boden und Freiräume werden in 
erheblichem Umfang verbraucht bzw. in Anspruch genommen. Deshalb sollen bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ressourcen nur in dem Maße genutzt 
werden, wie es für das Allgemeinwohl verträglich ist. Dies bedeutet auch, dass 
unvermeidbare so ressourcenschonend wie möglich erfolgen“ (LEP zu 1.1.3, S. 10). 

3.1.2 Regionalplan Region Oberpfalz Nord (6) 

Grundsätze der Raumordnung als zu berücksichtigende Vorgaben für nachfolgende 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayLplG: 

 

Im Regionalplan zur Region Oberpfalz Nord (6) sind folgende Planungsvorgaben für den 
Bereich Neukirchen eingetragen: 

Karte 1: Raumstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan Oberpfalz, Karte Raumstruktur (Regierung der Oberpfalz, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend der Karte zur Raumstruktur befindet sich Neukirchen in einem ländlichen 
Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll. Darüber hinaus führt durch 
Neukirchen eine Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung.   
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Karte 2: Siedlung und Versorgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Regionalplan der Oberpfalz, Zielkarte Siedlung und Versorgung 

Die Zielkarte 2 Siedlung und Versorgung enthält keine Angaben zum Bereich Neukirchen. 

 

Zielkarte 3: Landschaft und Erholung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Regionalplan der Oberpfalz, Zielkarte Landschaft und Erholung 

Der Bereich von Neukirchen ist fast vollständig als landschaftliches Vorbehaltsgebiet in der 
Zielkarte Landschaft und Erholung enthalten. Teilbereiche sind darüber hinaus als 
Landschaftsschutzgebiet dargestellt.  
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3.1.3 Vorgaben des Flächennutzungs- und Landschaftsplans 

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan (Gemeinde Neukirchen, 2002) ist die 
Fläche als Mischgebiet MI nach § 6 BauNVO dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Ausschnitt Flächennutzungs- und Landschaftsplan 

Der Bebauungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 

3.1.4 Schutzgebiete 

Geprüft wurden folgende Schutzgebiete: 

Internationale Schutzgebiete 

Internationale Schutzgebiete 

Biosphärenreservat Berchtesgadener Land nicht betroffen 

Biosphärenreservat Rhön nicht betroffen 

Ramsar-Schutzgebiete nicht betroffen 

 

Europäische Schutzgebiete 

Europäische Schutzgebiete 

FFH-Gebiete 6435-306.01 Mausohrwochenstuben 
im Oberpfälzer Jura 

Abstand ca. 35 m 

Vogelschutzgebiete nicht betroffen 
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Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Nationalparke NP 00009 [BAY-14] Fränkische 
Schweiz – Veldensteiner Forst 

Nationale Naturmonumente nicht betroffen 

Naturparke nicht betroffen 

Naturschutzgebiete nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen 

 

Wasserschutzgebiete und Gebiete mit Hochwasserlast 

Wasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete nicht betroffen 

Heilquellenschutzgebiete nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete nicht betroffen 

Wassersensible Bereiche nicht betroffen 

Quelle: Fin-Web (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2021) 

3.1.5 Arten- und Biotopschutz 

Flächen des Arten- und Biotopschutzes sind durch die Planung nicht betroffen. Geprüft 
wurden folgende Schutztypen: 

Arten- und Biotopschutz 

Biotopkartierung nicht betroffen 

Wiesenbrüterkulisse nicht betroffen 

Feldvogelkulisse-Kiebitz nicht betroffen 

Arten- und Biotopschutzprogramm Kuppenalb zwischen Weigendorf und 
Königstein,  

Hochfläche der Nördlichen 
Frankenalb 

BayernnetzNaturProjekte Tangiert LIFE-Projekt Große 
Hufeisennase 

Biotope nach §30 BNatSchG nicht betroffen 
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3.2 Planverfahren 

Der Ablauf des Bauleitplanverfahrens ist im Planteil beschrieben. 

Die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans erfolgt im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13a BauGB. 

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Fläche. 

Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 Quadratmeter. Es besteht keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht. Ebenso ist keine Pflicht zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach §50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetztes.  

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Verfahren nach §13a BauGB wäre jedoch nicht 
zulässig, wenn Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in §1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe b (BauGB) genannten Schutzgüter bestehen.  

Diese sind die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete, die auch den 
Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie bestehen. In der 
unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befindet sich das FFH-Gebiet 6435-306.01 
Mausohrwochenstuben im Oberpfälzer Jura. Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen 
wurde die vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfung im Vorfeld erstellt. Diese kommt zum 
Schluss, dass unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung eine 
Erheblichkeit der Auswirkungen nicht anzunehmen ist. Da die entsprechenden Maßnahmen 
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan berücksichtigt sind, ist der Bebauungsplan mit dem 
FFH-Gebiet als verträglich einzustufen. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe b (BauGB) genannten Schutzgüter. 

3.3 Erschließung 

3.3.1 Verkehrstechnische Erschließung 

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die Kreisstraße AS 39 „Hauptstraße“. 

3.3.2 Kanäle und Abwasserbeseitigung 

Der Geltungsbereich kann ordentlich an das örtliche Entwässerungssystem angeschlossen 
werden. Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. Vor Einleitung des 
Oberflächenwassers ist dies entsprechend der örtlichen Gegebenheiten im Geltungsbereich 
zu sammeln und gedrosselt abzuführen.  

3.3.3 Wasserversorgung 

Die Versorgung des Baugebietes mit Trinkwasser ist durch den Zweckverband zur 
Wasserversorgung sichergestellt.  
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Die Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG) 
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28.05.2013 (Az.: ID-2211.50-162) 
empfiehlt den Kommunen, bei der Ermittlung der notwendigen Löschwassermenge die 
Technischen Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) anzuwenden. 

Es wird die Verwendung von Überflurhydranten empfohlen. Wird die 
Löschwasserversorgung durch Löschwasserbehälter sichergestellt, sind die Vorgaben der 
DIN 14230: 2012-09 (Unterirdischer Löschwasserbehälter) einzuhalten. 

3.3.4 Energieversorgung/vorhandene Leitungen mit Schutzzonen 

Es erfolgt die Verkabelung mittels Erdanschlüssen durch die Bayernwerk AG. Die 
ausreichende Versorgung mit Elektrizität ist durch Anschluss an das bestehende 
Versorgungsnetz gewährleistet. Im Geltungsbereich sind keine bestehenden 
Leitungstrassen bekannt. 

Bei der Erschließungsplanung sowie bei der Pflanzung von Gehölzen sind die einschlägigen 
Schutzbestimmungen der Leitungsträger zu beachten. 

3.3.5 Abfallentsorgung 

Diese ist sichergestellt durch die Abfallentsorgung im Landkreis Amberg-Sulzbach. 

Für den im Holsystem zu entsorgenden Abfall wird auf Folgendes hingewiesen: Müll darf 
nach §16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (BGV C 27) nur dann von 
den Müllbehälterstandplätzen abgeholt werden, wenn die Zufahrt so angelegt ist, dass ein 
Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. 

Aufgrund der geltenden Unfallverhütungsvorschriften können Stellflächen für Müllgefäße 
nur direkt angefahren werden, wenn grundsätzlich ein Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge 
nicht erforderlich ist und die Fahrwege nach der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 
RASt 06 ausgestattet und die Transportwege bei Dunkelheit beleuchtet sind. Andernfalls 
sind die Müllgefäße an der nächsten anfahrbaren Stelle bereit zu stellen, so dass eine 
Verkehrsbehinderung ausgeschlossen werden kann. 

3.3.6 Telekommunikation 

Es erfolgt die Erschließung durch die Deutsche Telekom AG. 

3.4 Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, besteht keine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 Absatz 4. 
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3.5 Ausgleich nach den Grundsätzen für die Anwendung der 
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung 

Nach §1a BauGB sind die „Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes…“ in der Abwägung zu berücksichtigen. „Der Ausgleich erfolgt durch 
geeignete Darstellungen und Festsetzungen …“. 

Die Kommune soll also die durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und 
Landschaft so gering als möglich halten und unvermeidbare Eingriffe ausgleichen. Es ist 
nachzuweisen, auf welche Art den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Rechnung getragen wird. Hierzu sind besonders grünordnerische Maßnahmen innerhalb 
des Baugebiets geeignet, die auch dazu beitragen, den Eingriff und damit den notwendigen 
Ausgleich zu minimieren.  

Auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes nach §13 a BauGB im beschleunigten 
Verfahren gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, als im Sinne des §1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. 

4. Begründung der städtebaulichen und grünordnerischen 
Festsetzungen 

4.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich wird durch die dargestellte Grenze begrenzt. Die getroffenen 
Regelungen und Festsetzungen sind ausschließlich auf den Geltungsbereich anzuwenden.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Die bauliche Nutzung im Geltungsbereich ist als Allgemeines Wohngebiet entsprechend §4 
BauNVO festgesetzt. 

Der Flächennutzungsplan wird berichtigt.  

Im Geltungsbereich sind nur diese festgesetzten Nutzungen zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet und wie diese 
im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt sind.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl gibt die maximal zulässige Überbauung der Grundfläche an. 
Entsprechend §19 BauNVO darf diese mit z.B. Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen 
um bis zu 50%, jedoch nicht über eine Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.  

Die Festsetzung der Grundflächenzahl erfolgt in Abwägung zwischen dem ländlichen 
Charakter des Bereichs und dem Ziel des Flächensparens sowie der gewünschten 
Nachverdichtung in der Ortsmitte. 
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Dementsprechend erfolgt auch die Festsetzung der maximal möglichen Zahl der 
Geschosse. Die Abstufung erfolgt von einer höheren Geschossigkeit im Norden in Richtung 
Kreisstraße zu weniger Geschossen in Richtung Naherholungsbereich am Wildgraben. 

Für den Bereich am Wildgraben sind deshalb auch ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig. 

4.4 Baugrenzen, Abstandsflächen, Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzungen von Baugrenzen 
definiert. Die Errichtung von Hauptgebäuden kann ausschließlich innerhalb des 
ausgewiesenen Baufensters erfolgen. Die Baufenster sind unter Wahrung der vorhandenen 
Ansprüche der Ortsstruktur und Gestaltung angeordnet.  

Anforderungen, z.B. aus Gründen des Schutzes des Landschaftsbildes sowie der 
Ortsentwicklung sind hierbei berücksichtigt. Nebenanlagen und Garagen können jedoch 
auch außerhalb der Baufenster errichtet werden. 

Zur Ordnung des ruhenden Verkehrs sind zusätzlich Bereiche gekennzeichnet, in denen 
Stellplätze in Form von offenen Stellplätzen oder als offene Garage („Carports“) 
anzuordnen sind. Diese sind jedoch nicht als abschließend zu betrachten. 

Da die südlichen Parzellen auf Grund fehlender Wendemöglichkeiten nicht durch den 
kommunalen Müllentsorger angefahren werden dürfen, ist im Norden des Geltungsbereichs 
und damit gut Anfahrbar an der Kreisstraße ein Bereich zur Abstellung der Müllbehälter am 
Abholtag vorgesehen. Die dauerhafte Abstellung der Müllsammelbehälter an dieser Stelle 
ist hier jedoch nicht zulässig. 

Nach Abschluss der Erschließung des Areals sind bodenordnerische Maßnahmen 
vorgesehen. Es erfolgt eine Neuvermessung und Teilung der Flurstücke.  

Unter anderem wird hierbei auch die südliche Grenze des Geltungsbereichs begradigt und 
es erfolgt eine Parzellierung des Geländes. Die genaue Lage der Grundstücksgrenzen kann 
dabei nach Erfordernis der Erschließungsplanung bzw. der konkreten Gebäudeplanung 
noch geringfügig variiert werden. 

Zur Wahrung der nachbarschaftlichen Interessen sind die Abstandsflächen lt. BayBO 
einzuhalten.  

4.5 Baugestaltung Hauptgebäude 

Zur optimierten Einbindung der neuen Gebäudekörper in das Ortsbild wird die Festsetzung 
der möglichen Dachform und -gestaltung sowie der Fassaden sehr stringent gehandhabt. 
Solaranlagen sind im Geltungsbereich ausdrücklich erwünscht, müssen sich jedoch den 
gestalterischen Grundsätzen unterordnen.  

Zur optimalen Einbindung der Hauptgebäude und Anpassung der Bebauung an den 
natürlichen Geländeverlauf werden die Fußbodenoberkanten der Erdgeschosse auf 
maximale Höhen über Normal-Null festgesetzt. Diese Methode der Festsetzung dient der 
Planungssicherheit der Bauwerber und der leichteren Nachvollziehbarkeit durch prüfende 
Stellen.  
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Zusätzlich sind für den Geltungsbereich Maximalhöhen festgesetzt, um die 
Höhenentwicklung der Gebäude der sensiblen Lage im Ortskern anzupassen.  

Zur Erreichung des städtebaulichen Planungsziels werden für die einzelnen bebaubaren 
Bereiche Höchstgrenzen für die Zahl der Wohneinheiten festgesetzt.  

4.6 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Die Höhe von Garagen und Nebenanlagen sind aus städtebaulichen Gründen auf eine 
maximale Höhe von 5,00 m über dem Bestands-Höhengelände begrenzt. Ausschlaggebend 
ist hierbei die Darstellung der Höhenlinien im Bebauungsplan. 

Im Geltungsbereich sind die Stellplätze entsprechend der Garagen- und 
Stellplatzverordnung nachzuweisen. Jedoch sind auf Grund der ländlichen Lage abweichend 
von dieser je Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen.  

Aus ökologischen, klimatischen und wasserwirtschaftlichen Gründen sind Nebengebäude 
und Garagen ausschließlich in begrünter Form zulässig. Auch eine Kombination mit 
Modulen zur Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht ist denkbar. 

Zur Einbindung in das Ortsbild sind auch hier stringente Festsetzung für die Gestaltung der 
Fassaden vorgesehen. 

Aus ökologischen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten sind Stellplätze 
ausschließlich in versickerungsfähigen Belägen zu errichten. Ausnahmen können nur aus 
wichtigen Gründen wie z.B. der Errichtung von barrierefreien Stellplätzen erfolgen. 

Gebäudeunabhängige Anlagen zur Energiegewinnung sind aus städtebaulichen Gründen 
nicht zulässig. 

4.7 Verkehrsflächen 

Der Geltungsbereich enthält öffentliche Verkehrsflächen, die der Erschließung des 
Baugebiets dienen. Die Zufahrt zur Kreisstraße wird dabei mit einer Breite von 5,50 m 
ausgebildet, in den zurückversetzten Bereichen mit wenig zu erwartendem Fahrverkehr 
kann die Straßenbereite auf 4 m verringert werden.  

Das Erschließungsmodell sieht Anschlussmöglichkeiten in Richtung Westen und Osten vor, 
die im Falle der weiteren Innenentwicklung aktiviert werden können. 

Die Befahrbarkeit muss auf die Erfordernisse der Feuerwehr ausgelegt werden. 

Zur Optimierung der Durchlässigkeit des Planungsgebiets zum Naherholungsbereich am 
Wildgraben ist der Anschluss mit einem Fußweg vorgesehen, darüber hinaus ist private 
Verkehrsfläche zur Erschließung des vorgesehenen Bereichs für Stellplätze und Carports 
erforderlich. 

Um den Verkehrsfluss auf der Kreisstraße nicht einzuschränken, wird nur eine Einfahrt in 
den Geltungsbereich zulässig. Auch die Anordnung von direkt aus der Kreisstraße 
anfahrbaren Parkplätzen ist nicht möglich. 
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4.8 Beleuchtung von Straßenraum und Außenanlagen 

Zur Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt ist für alle Formen der 
Außenbeleuchtung ausschließlich insektenfreundliches Licht zu verwenden. Dies ist 
insbesondere auch zur Minimierung des Eingriffs in die Flugrouten der im Bereich der 
benachbarten Kirche ansässigen Fledermäuse zwingend zu beachten. Die Ausführung in 
der FFH Verträglichkeitsprüfung (im Anhang) sind zu beachten. 

4.9 Werbeanlagen 

Zur Wahrung des Ortsbildes sind Werbeanlagen ausschließlich am Ort der Leistung 
zulässig. Ebenso ist die Größe der Werbeanlagen zu begrenzen und an unaufdringlichen 
Stellen anzuordnen. 

4.10 Einfriedungen 

Die Höhe der Einfriedungen ist auf eine Maximalhöhe begrenzt, um die Einbindung in das 
Ortsbild zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist auch die Wahl der Materialien begrenzt 
und die Gestaltung reglementiert. Zur Sicherstellung der Durchlässigkeit und damit zur 
Eingriffsminimierung dürfen keine Sockel ausgebildet werden.  

4.11 Gestaltung des Geländes 

Zur Minimierung des Eingriffs sind Eingriffe in das Geländerelief nur begrenzt zulässig. 
Deshalb ist auch die Ausbildung von Stützmauern lediglich begrenzt möglich. 

4.12 Versiegelung 

Zur Minimierung des Eingriffs sind befestigte Flächen auf das notwenigste zu begrenzen. 
Soweit möglich sind Belagsflächen zumindest als Teilversiegelung auszubilden. 

4.13 Festsetzungen zur Grünordnung, Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, den vorhandenen Gehölzbestand so weit als möglich zu 
schonen und zugleich eine Nachverdichtung im innerörtlichen Bereich zu ermöglichen. 
Besonders zu schützen sind dabei die Gehölzbestände am östlichen Rand des 
Geltungsbereichs, da sich hier die Hauptflugroute des Fledermausbestands lt. FFH-
Vorprüfung befindet.  

Zur Gewährleistung der Durchgrünung des Baugebietes ist die Pflanzung von Großgrün 
festgesetzt.  

Zur Minimierung des Eingriffs sind zudem Gärten und vor allem auch die Vorgartenbereiche 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Eine Überbauung mit 
„Schottergärten“ sowie Kunstrasenflächen ist nach Art. 7 BayBO nicht zulässig. Zur 
Minimierung des Eingriffs ist die Anlage der Freiflächen sowie deren Bepflanzung 
unmittelbar nach Fertigstellung der Hauptbaumaßnahme umzusetzen. 
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Die Artenliste entspricht dem heimischen und damit standortgerechten Artenspektrum und 
ist deshalb für alle Pflanzungen mit Pflanzverpflichtung verbindlich anzuwenden.  

Der Oberboden ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu schützen. Entsprechend 
der Vorgaben zum Artenschutz dürfen Bauarbeiten ausschließlich zu Tagzeiten und ohne 
Beleuchtung erfolgen. 

Auf Grund der komplexen Ansprüche an die Baumaßnahme, die aus dem Artenschutz 
herrühren, ist zur Sicherstellung der Verträglichkeit für die gesamte Dauer der 
Baumaßnahme eine ökologische Baubegleitung vorzusehen. 

4.14 Oberflächenwasser 

Das Niederschlagswasser ist zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Verringerung des 
Eingriffs wo möglich breitflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. 

Zur Vermeidung von nachteiliger Beeinflussung von Nachbargrundstücken darf 
Oberflächenwasser nicht punktuell auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden.  

Keller und andere vergleichbare Anlage, die von Hang- und Schichtenwasser betroffen sein 
könnten bzw. sich unterhalb der Entwässerungsebene befinden, müssen wasserdicht 
ausgeführt sein, um Schäden zu verhindern. 

Südlich im Geltungsbereich wird eine Regenrückhaltung errichtet, die das anfallende 
Oberflächenwasser gedrosselt ableitet. Die genaue Ausgestaltung und Dimensionierung 
erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 

4.15 städtebauliches Konzept 

Der vorliegende Bebauungsplan sieht die städtebauliche Ordnung eines Teilbereichs im 
unmittelbaren Ortsbereich von Neukirchen vor. Die bislang brach liegende Fläche in der 
Ortsmitte wird einer Wohnbebauung zugeführt, die im Sinne des Flächensparens verdichtet 
ausgeführt wird. Im Interesse einer weiteren positiven städtebaulichen Entwicklung sieht 
das Erschließungskonzept zumindest Fußläufige Anbindungsmöglichkeiten in Richtung 
Süden, Westen und Osten vor.  

Die Baufenster und damit die mögliche Stellung von Gebäuden greift die Bestandssituation 
in der Umgebung auf. Die bestehende Häuserzeile entlang der Kreisstraße wird ergänzt 
und die Möglichkeit zur Ansiedlung von Dienstleistern entlang der Hauptachse von 
Neukirchen geschaffen. Die zurückversetzten Bereiche werden für eine kompakte Form der 
Wohnnutzung vorgesehen. Hier bietet die Möglichkeit zur Umsetzung von 
Geschosswohnungsbau sowie Einzel- und Doppelhäusern ein breites Spektrum an 
verschiedenen Wohnformen.    

4.16 grünordnerisches Konzept 

Durch die Aufstellung nach §13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung werden 
für den Bebauungsplan keine Ausgleichsflächen notwendig. 

Dennoch sind auch in Bebauungsplänen der Innenentwicklung Maßnahmen zur 
Minimierung des Eingriffs vorgesehen. Darüber hinaus sind im vorliegenden Fall spezielle 
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Maßnahmen vorzusehen, die die FFH-Verträglichkeit sicherstellen. Auf Grund der 
unmittelbaren Nähe zu einem Vorkommensgebiet geschützter Fledermäuse sowie den 
verlauf von deren Flugbahnen über den Geltungsbereich ist hierfür ein Maßnahmenkonzept 
ausgearbeitet worden. 

Diese Maßnahmen sind im Wesentlichen im Grünordnerischen Konzept verankert.  

4.17 Spezielles Artenschutzrecht (spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung) 

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei den 
europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäische 
Vogelarten) und den sonstigen, nach nationalem Recht streng geschützten Arten 
Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 
werden. 

Als Verbotstatbestände ist definiert: 

o Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren 
oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 
die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

o Störungsverbot: Erhebliches Stören der Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon 
liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

o Tötungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das 
Kollisionsrisiko für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Schadenvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. Die Verletzung oder Tötung 
von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die 
mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

Der Geltungsbereich der Bauleitplanung befindet sich in unmittelbarem Umgriff des FFH-
Gebiets Teilfläche 01 „Evangelische Kirche St. Peter und Paul in Neukirchen“ des FFH-
Gebiets 6435-306 Mausohr-Wochenstuben im Oberpfälzer Jura. 

 

Entsprechend den Ausführungen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (im Anhang) kann unter 
Einhaltung der getroffenen Festsetzungen jedoch davon ausgegangen werden, dass keine 
Verbotstatbestände vorhanden sind.  
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